
Vorstand 
Vorsitzender: 
Stellvertreter: 
Schriftführerin: 
Schatzmeisterin: 

 
Ralf Saupe 
Christian Michael  
Katrin Scholz 
Susann Luebeck-Busch 

Vereinsregister 
VR 20413 
Amtsgericht Leipzig 

Bankverbindung 
Sparkasse Muldental Naunhof 
IBAN: DE03 8605 0200 1040 0080 42 
BIC: SOLADES1GRM 
 

 

  

 
An den Vorstand 

  
 Freunde und Förderer der 

Freiwilligen Feuerwehr Klinga e.V. 
c/o Ralf Saupe 
Kastanienweg 3a 
04668 Parthenstein 

 
 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein der „Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e.V.“: 
 
 
 

Name  Vorname 
 

 
Geburtsdatum 
 
 

 Beginn der Mitgliedschaft (Monat und Jahr) 

Straße 
 
 

 Hausnummer 

Postleitzahl 
 
 

 Wohnort 

Telefon 
 
 

 Mobiltelefon 
 

E-Mail-Adresse  Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 3,00 EUR. Der 
Jahresbeitrag beträgt 30,00 EUR, für Schüler, Azubis und 
Studenten ermäßigt 15,00 EUR. Der Beitrag ist für das 
gesamte Jahr bis spätestens 31. März im Voraus zu 
entrichten. 

  

Ort und Datum der Antragstellung 
 
 
 
 

   

Unterschrift 
 
 

  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen 

 

Freunde und Förderer der 
Freiwilligen Feuerwehr Klinga e.V. 



Freunde und Förderer 
der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e.V. 
 
 
 
 

  2 

Erklärung zum Datenschutz 
 
 
Verantwortlicher/Auftragnehmer 
 
Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. 
Kastanienweg 3a 
04668 Parthenstein 
E-Mail: verein@feuerwehr-klinga.de 
 
Der Vereinsvorstand ist unter oben genannter Anschrift und E-Mail-Adresse erreichbar. 
 
 
1. Gegenstand des Auftrages 
 
Der Gegenstand des Auftrages ergibt sich aus dem mit dem Auftraggeber geschlossenen Mitgliedsvertrag. 
 
2. Dauer des Auftrages 
 
Die Dauer des Auftrages (Laufzeit) entspricht der Laufzeit des Mitgliedsantrages. Ist der Auftrag unbefristet erteilt, kann 
von beiden Parteien mit entsprechender geltender Frist gemäß aktueller Satzung jederzeit gekündigt werden. 
 
3. Erklärung des Auftragnehmers 
 
Der Auftragnehmer ist bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftrag verpflichtet die Datenschutzregelungen zu 
beachten. Insbesondere erklärt er sich bereit, die folgenden Regelungen einzuhalten: 
 

a) Der Auftragnehmer darf die Daten nur zum Zwecke der sich aus dem obigen Auftragsgegenstand ergebenden 
Erfüllungspflichten verarbeiten. 

b) Die gesetzlichen Datenschutzregelungen, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind 
einzuhalten, Personenbezogene Daten dürfen den Herrschaftsbereich des Auftragnehmers nur zur Erbringung 
gesetzlicher oder ggf. vertraglicher Pflichten des Auftraggebers verlassen. Eine sonstige Weiterleitung an Dritte 
bzw. Einsicht Dritter darf nicht erfolgen. 

c) Der Auftragnehmer stellt durch technische und organisatorische Maßnahmen sicher, dass Unbefugte bzw. Dritte 
keine Kenntnis der Daten erhalten. Die ergriffenen Maßnahmen sind dem Auftraggeber auf Anfrage schriftlich 
mitzuteilen.  

d) Die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten bzw. dem Ende des Auftragsverhältnisses fort. 

e) Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften bekannt sind. Der 
Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

f) Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber jederzeit berechtigt ist, die Einhaltung 
der Vorschriften über den Datenschutz und der ggf. vertraglichen Vereinbarungen im erforderlichen Umfang zu 
kontrollieren, insbesondere durch die Einholung von Auskünften und die Einsichtnahme in die gespeicherten 
Daten und die Datenverarbeitungsprogramme. Der Datenschutzbeauftragten des Auftraggebers ist zur Kontrolle 
der Einhaltung des Datenschutzes nach vorheriger Absprache Zutritt zu gewähren und die für seine Aufgaben 
erforderliche Unterstützung zu erteilen. 

g) Über datenschutzrelevante Störungen ist der Auftraggeber unverzüglich zu informieren. 
h) Bei einem Verstoß gegen diese Verpflichtungen auf Datenschutz, stehen dem Auftraggeber die gesetzlich 

vorgesehenen Rechtsmittel und Schadenersatzansprüche zur Verfügung. 
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4. Korrespondenz  
 

- Mit der Abgabe des Mitgliedsantrages nutzt der Verein als Auftragnehmer alle angegebenen persönlichen Daten 
(Adresse, Telefonnummer, Funknummer, E-Mail etc.) für die Zustellung von vereinsrelevanten Informationen, 
sofern das Mitglied die Kontaktaufnahme über einen der genannten Wege nicht schriftlich widerruft. 

- Seine satzungsgemäßen Aktivitäten dokumentiert der Auftragnehmer in Wort und Bild und nutzt E-Mail- und 
Postadressen für die vereinsinterne Verteilung über das Informationsblatt „LauFFeuer“. 

- Zur Dokumentation von Aktivitäten im Rahmen seiner satzungsgemäßen Tätigkeit sowie Werbung von 
Vereinsveranstaltungen und Vereinsangeboten in Wort und Bild nutzt der Verein des Weiteren das soziale 
Medium Facebook und die vereinseigene Homepage https://www.feuerwehr-klinga.de. 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung  
 

für (Name, Vorname): ……………………………………………………………………. 
 
 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedsverhältnisses erforderlich: 
 
Pflichtangaben: 
 
- Name 
- Vorname 
- Straße, Hausnummer 
- PLZ, Ort 
- Geburtsdatum 
- Geschlecht 
 
Einwilligung zur Kontaktaufnahme (bitte ankreuzen): 
 
  per E-Mail 
  per Post 
  per Telefon 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen angefertigt und in folgenden 
Medien veröffentlicht werden dürfen (bitte ankreuzen): 
 
  Homepage des Vereins 
  Präsenz des Vereins in sozialen Netzwerken 
  regionale und überregionale Presseerzeugnisse 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch 
Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 
muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Freunde 
und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga 
e. V.  können nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen 
von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 
 
 
 
 
………………………………………………………………     ……………………………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift 
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Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die 
Einwilligung des / der gesetzlichen Vertreter erforderlich.  
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnung zur 
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
 
Vor- und Zuname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:   ……………………………………………………………… 
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters:   ……………………………………………………………… 
 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. 
Kastanienweg 3a 
04668 Parthenstein 
verein@feuerwehr-klinga.de 
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